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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Im Stadtteil Mainzweiler der Stadt Ottwei-
ler sowie im St. Wendeler Stadtteil Rem-
mesweiler ist die Errichtung einer nachfüh-
renden Agri-Photovoltaikanlage (APV) mit 
Trackersystem geplant. 

Der geplante Solarpark ist ca. 24,5 ha 
groß (davon ca. 20,2  ha im Gebiet der 
Stadt Ottweiler). Der geplante Standort der 
PV-Anlage stellt sich als durch die L  292 
zweigeteilt dar und liegt ca. 200  m nord-
östlich des Langenfelderhofs, ca. 75 m süd-
lich des Sandhofs, ca. 650 m nördlich des 
Siedlungskörpers von Mainzweiler, sowie 
ca. 550  m südlich von Remmesweiler auf 
einer landwirtschaftlich genutzten Fläche. 
Das Plangebiet soll auch nach Realisierung 
der nachführenden Agri-Photovoltaikanlage 
mit Trackersystem weiterhin extensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden. Die Erschlie-
ßung der nachführenden Agri-Photovoltai-
kanlage ist über zwei Feldwirtschaftswege 
gesichert, die von Osten an die Fläche he-
ranführen.

Unter Agri-Photovoltaik (Agri-PV) wird die 
kombinierte Nutzung ein und derselben 
Landfläche für landwirtschaftliche Produk-
tion als Hauptnutzung und für Strompro-
duktion mittels einer PV-Anlage als Sekun-
därnutzung verstanden.

Zweiseitige Photovoltaikmodule (bifaci-
al) werden auf Trackermodulen installiert, 
wobei mindestens 10 m breite Reihenzwi-
schenräume die kombinierte Nutzung für 
Landwirtschaft und Photovoltaik erlauben. 
Die nachführende Konstruktion erlaubt es 
den Modulen, der Einstrahlungshöhe des 
Sonnenstands zu folgen und dadurch die 
Energieausbeute zu optimieren. So bleiben 
mehr als 85% der Fläche landwirtschaft-
lich nutzbar, und der Einsatz herkömmlicher 
Landmaschinen ist ohne erhebliche Ein-
schränkungen möglich.

Im vorliegenden Fall sollen die Module in 
Nord-Süd Ausrichtung angeordnet werden.

Dass die landwirtschaftliche Nutzung mit 
der Errichtung und dem Betrieb einer Ag-
ri-Photovoltaikanlage vereinbar ist, ist be-
reits durch die für beide Nutzungen hohen 
Ertrags- und Wirkungsgrade belegbar. Der 
Verlust der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che ist gering, ebenso wie der Ertragsver-
lust der PV-Anlage. Zur Sicherstellung die-

ser Annahmen ist eine Einhaltung der DIN 
SPEC 91434 für Agri-PV vorgesehen.

Der geplante Solarpark dient der regenera-
tiven Erzeugung von Strom und der gleich-
zeitigen Reduzierung des Verbrauchs fos-
siler Energieträger. Dies liegt im überrag-
endenden öffentlichen Interesse gem. §  2 
EEG und entspricht den Energie- und kli-
maschutzpolitischen Zielsetzungen und 
-vorgaben der Bundesregierung. Auch dem 
saarländischen Klimaschutzgesetz wird da-
mit Rechnung getragen (55% Treibhaus-
gasreduktion im Saarland gegenüber 1990 
bis 2030).

Gem. § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG 2023) wird der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Die vorliegende Planung entspricht somit 
den energie- und klimaschutzpolitischen 
Zielsetzungen und -vorgaben des Bundes.

Durch die Errichtung des geplanten 
Solarparks wird ein aktiver Beitrag zum 
konsequenten Ausbau erneuerbarer Ener-
gien in der Stadt Ottweiler und der Kreis-
stadt St. Wendel geleistet.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit der bifacialen Agri-Photovoltai-
kanlage nach § 35 BauGB (Außenbereich). 
Danach ist die Planung nicht realisierungs-
fähig. 

Um die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Realisierung der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage zu schaffen, haben die 
Stadt Ottweiler und die Kreisstadt St. Wen-
del gemäß § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 1 BauGB 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Ag-
ri-PV Mainzweiler “ beschlossen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-

ungsplanes zu entnehmen. Er umfasst eine 
Fläche von insgesamt ca. 24,5 ha.

Parallel zum Bebauungsplan ist entspre-
chend § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Der Umweltbericht 
ist gesonderter Bestandteil der Begrün-
dung. (Der Umweltbericht wird erst nach 
der frühzeitigen Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB fertiggestellt. 
Auf Basis der frühzeitigen Beteiligung wird 
zunächst der erforderliche Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts 
gem. § 4 Abs. 1 Satz 1 BauGB ermittelt.)

Mit der Erstellung des Bebauungsplanes  
und der Durchführung des Verfahrens ist 
die Kernplan Gesellschaft für Städtebau 
und Kommunikation mbH, Kirchenstraße 
12, 66557 Illingen, beauftragt worden.

Mit der Erstellung des Umweltberichtes ist 
das Planungsbüro Matthias Habermeier, 
Umwelt- und Regionalentwicklung, Jahn-
straße 21, 66440 Blieskastel beauftragt.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ott-
weiler sowie der Flächennutzungsplan der 
Kreisstadt St. Wendel stellte den Geltungs-
bereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. 
Zudem wird der Teilbereich Ottweiler als so-
wie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft dargestellt. Der Teilbereich 
St. Wendel stellt zusätzlich noch eine Um-
grenzung von Schutzgebieten dar. Der vor-
liegende Bebauungsplan widerspricht so-
mit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 
BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 
Der geplante Solarpark ist somit nicht rea-
lisierbar. Aus diesem Grund wird für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans, der 
ein Sondergebiet für Agriphotovoltaik-Frei-
flächenanlage/ Solarpark vorsieht, der Flä-
chennutzungsplan im Parallelverfahren 
gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Zielabweichungsverfahren

Für die Lage innerhalb eines Vorrangge-
bietes für Landwirtschaft wird für die Teil-
fläche innerhalb der Gemarkung der Stadt 
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Ottweiler ein Zielabweichungsverfahren be-
antragt:

Die Errichtung einer bifacialen Agri-PV-An-
lage auf den vorgesehenen Vorranggebie-
ten erscheint aufgrund des Vorrangs erneu-
erbaren Energien raumordnerisch vertret-
bar, wäre raumordnerisch abwägungsfeh-
lerfrei planbar und würde aufgrund der ge-
ringen Flächeninanspruchnahme durch die 
aufrechte Modulaufständerung und min-
destens 10 m breite Reihenzwischenräume 
die kombinierte Nutzung für Landwirtschaft 
und Photovoltaik erlauben. Dadurch und 
aufgrund der beschränkten Betriebsdauer 
dürften keine Grundzüge der Planung be-
rührt sein.

Landschaftsschutzgebiet

Der Geltungsbereich befindet sich zu 82,2 
% innerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes L-4-03-01 Ottweiler-Mainzweiler. Der 
Schutzzweck des LSG´s besteht nach § 3 der 
Schutzgebietsverordnung vom 30. Septem-
ber 1988 darin, die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und die Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter dauerhaft zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Das Vorhaben führt vo-
raussichtlich zu keinen dauerhaften Beein-
trächtigungen der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und der Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, da auch zukünftig auf einer 
Fläche von ca. 23 ha Acker- und extensive 
Grünlandnutzung erfolgen kann. Die we-
nigen innerhalb des Geltungsbereichs vor-
kommenden Strukturelemente in der Land-
schaft bleiben erhalten und durch eine He-
ckenpflanzung wird die Agri-PV Anlage 
landschaftsgerecht eingebunden. Im Rah-
men des Bebauungsplanverfahrens wird 
eine Ausgliederung aus dem Landschafts-
schutzgebiet beantragt. 

Vorhabenstandort und Vorranggebiet für Landwirtschaft LEP - Teilabschnitt „Umwelt“ (2004); Quelle: Geoportal 
Saarland; Geobasisdaten © LVGL ONL 107/2024; Bearbeitung: Kernplan

Vorranggebiet für 
Landwirtschaft

Beantragte 
Zielabweichung

St. Wendel

Ottweiler

Langenfelderhof

L 
29

2

Sandhof

Agri-PV-Anlage

Vorhabenstandort und Landschaftsschutzgebiet L-4-03-01 Ottweiler-Mainzweiler; Quelle: Geoportal Saarland; 
Geobasisdaten © LVGL ONL 107/2024; Bearbeitung: Kernplan
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Der Geltungsbereich stellt sich als durch die 
L 292 zweigeteilt dar und liegt ca. 200 m 
nordöstlich des Langenfelderhofs, ca. 75 m 
südlich des Sandhofs, ca. 650  m nördlich 
des Siedlungskörpers von Mainzweiler, so-
wie ca. 550  m südlich von Remmesweiler 
auf einer landwirtschaftlich genutzten Flä-
che.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
wird wie folgt begrenzt:

•	 im Norden durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen sowie durch die Straßen-
verkehrsfläche der L130,

•	 im Osten durch landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, 

•	 im Süden durch Gehölzbestände ent-
lang des Legbaches und 

•	 im Westen durch die Deponie Mainz-
weiler und landwirtschaftlich genutzte 
Flächen.

Die genauen Grenzen des Geltungsberei-
ches sind der Planzeichnung des Bebau-
ungsplans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes und 
Umgebungsnutzung

Das Plangebiet ist von landwirtschaftlichen 
Flächen umgeben. Lediglich im Nordwesten 
schließt die Deponie Mainzweiler an. Das 
Plangebiet stellt sich aktuell als landwirt-
schaftlich genutzte Fläche dar. An der nörd-
lichen Grenze sowie durch das Zentrum des 
Geltungsbereichs führen die Landstraßen L 
130 und L 292. 

Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet befindet sich, mit Ausnah-
me der Straßenverkehrsflächen, vollständig 
im Privateigentum. Die Flächen werden für 
die Dauer des Betriebes von dem Betreiber 
der bifacialen Agri-Photovoltaikanlage ge-
pachtet.

Topografie des Plangebietes

Der Geltungsbereich fällt kontinuierlich von 
Nordwesten nach Südosten hin um insge-
samt ca. 20 m ab.

Gemäß des angestrebten Planvorhabens ist 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes auswir-
ken wird.

Verkehrsanbindung

Die Erschließung der Fläche ist über die bei-
den Landstraßen und den von der L 130 ab-
zweigende Zufahrt zur Deponie Mainzwei-
ler gesichert.

Für die Errichtung bzw. den Betrieb der 
Photovoltaikfreiflächenanlage sind lediglich 
Zuwegungen für die Aufstellung und War-
tung der Module notwendig. Darüber hi-
nausgehende verkehrliche Erschließungs-
maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Orthophoto mit Lage des Plangebietes (rote Balkenlinie); ohne Maßstab; Quelle: Geobasisdaten, @ LVGL ONL 107/2024; Bearbeitung: Kernplan
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Infrastruktur

Zur Einspeisung des gewonnenen Stromes 
in das Stromnetz werden die Module auf 
dem Feld zu Strängen zusammengeschaltet 
und durch Kabel in die Wechselrichter ge-
leitet. Die Wechselrichter werden entweder 
als String-Wechselrichter oder als sog. Zen-
tralwechselrichter in Kompaktstationen inkl. 
Trafo auf der Fläche installiert.

Um den Netzverknüpfungspunkt zu errei-
chen, muss eine unterirdische Kabeltrasse 
verlegt werden.

Es fällt kein Schmutzwasser innerhalb des 
Plangebietes an.

Das gesamte Gebiet wird zum Schutz vor 
Vandalismus und Diebstahl eingezäunt, im 
Bereich der Zuwegungen sind Tore vorge-
sehen.

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Alternativen wurden im Rahmen der 
Standortsuche sowie der Erstellung des Be-
bauungsplanes untersucht.

Überwiegend EEG-förderfähige Alternativen 
wurden im Rahmen der Standortsuche so-
wie der Erstellung des Bebauungsplanes 
untersucht.

In der Standortalternativenprüfung durch 
den Entwickler schieden harte Kriterien, wie 
z.B. die Lage in naturschutz- bzw. wasser-
haushaltsrechtlichen Schutzgebieten aus. 
Zudem wurde die Machbarkeit, z.B. die 
Wirtschaftlichkeit und die Nähe zum nächs-
ten möglichen Netzanschlusspunkt ge-
prüft.  Die nahegelegene Deponie schied in 
der Standortsuche kurzfristig aus, da hierzu 
derzeit kein Abschlussbetriebsplan vorliegt 
und die Deponie daher zum aktuellen Zeit-
punkt nicht für eine Überplanung zur Ver-
fügung steht. Langfristig kann der Standort 
jedoch ebenfalls zur Erzeugung von regene-
rativen Energien genutzt werden. 

Weitere Standortalternativen ergaben sich 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit, der Er-
schließung zur Installation und für War-
tungszwecke, sowie der gewünschten Nut-
zung mit spezifischen Anforderungen an 
Andienung und Zuschnitt sowie der baupla-
nungsrechtlich zulässigen Nutzung nicht. 
Zuletzt wurden von Siedlungsgebieten stark 
einsehbare Standorte und landwirtschaftli-
che Flächen mit hohen und sehr hohen Bo-
denwertzahlen ausgeschlossen (> 50), wo-

durch verbleibende Standortalternativen im 
Stadtgebiet ausschieden. 

Die Verfügbarkeit gab letztlich den Aus-
schlag für den Standort, da der Landwirt, 
der den Sandhof bewirtschaftet, großes In-
teresse an den Synergien zeigte, die eine 
Agri-PV-Anlage auf seiner Fläche bieten 
kann. Die Bereitstellung der Fläche ist letzt-
lich entscheidend, da zwar potentiell bes-
ser geeignete, jedoch nicht verfügbare Flä-
chen keine Verwirklichung der im öffentli-
chen Interesse liegenden PV-Anlage ermög-
lichen würden.

Angesichts der Ausrichtung eignet sich der 
gewählte Standort gut zur Errichtung einer 
Agri-Photovoltaik-Anlage, die aufgrund der 

Sonnenwanderung im Tagesverlauf auf eine 
Ost-West-Besonnung angewiesen sind. 
Gleichzeitig bedingt die bereits bestehende 
Erschließung des Gebietes über die angren-
zenden Feldwirtschaftswege und Landes-
straße eine Minimierung der ökologischen 
Beeinträchtigungen und damit eine größt-
mögliche Umweltverträglichkeit. 

Auf dem Standort selbst wurden mehre-
re Alternativen hinsichtlich Bebauung bzw. 
Aufstellung der Agri-Photovoltaik- Anlage 
untersucht. Aufgrund der Abhängigkeit von 
der Besonnung ist eine Anordnung in Nord-
Süd-Richtung allerdings die einzige, welche 
alle erforderlichen funktionalen Anforde-
rungen erfüllt.

Quelle: Smartenergy Deutschland GmbH

Quelle: Smartenergy Deutschland GmbH
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Aufgrund des überragenden öffentlichen 
Interesses, sowie der Bedeutung für die öf-
fentliche Sicherheit kommt erneuerbaren 
Energien in der Schutzgüterabwägung gem. 
§ 2 EEG 2023 eine Vorrangstellung zu. Die-
se Bedeutung verdrängt das Gewicht po-
tenziell landesplanerisch besser geeigneter, 

jedoch eigentumsrechtlich oder technisch 
nicht realisierbarer Standorte.

LEGENDE
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Stadtteil Mainzweiler hat keine zentralörtliche Funktion (Grundzentrum Ottweiler, Mainz-
weiler in dessen Nahbereich)

Stadtteil Remmesweiler (Mittelzentrum St. Wendel, Remmesweiler in dessen Nahbereich) 

Vorranggebiete •	 Vorranggebiet für Landwirtschaft, Zielabweichungsverfahren beantragt:

die Errichtung einer bifacialen Agri-PV-Anlage auf den vorgesehenen Vorranggebie-
ten ist aufgrund des Vorrangs erneuerbaren Energien raumordnerisch vertretbar, wäre 
raumordnerisch abwägungsfehlerfrei planbar und würde aufgrund der geringen 
Flächeninanspruchnahme durch die Modulaufständerung und mindestens 10 m brei-
te Reihenzwischenräume die kombinierte Nutzung für Landwirtschaft und 
Photovoltaik erlauben. Dadurch und aufgrund der beschränkten Betriebsdauer wer-
den keine Grundzüge der Planung berührt.

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 keine Restriktionen für das Plangebiet

•	 das Planvorhaben steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zu Festlegungen des LEP-
Teilabschnitt Umwelt (siehe Vorranggebiete)

Landschaftsprogramm Das LAPRO stellt den Planungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche mit folgenden 
Funktionszuweisungen und Entwicklungszielen dar:

•	 Erosionsverdacht auf Ackerflächen

•	 Berücksichtigung seltener Bodentypen

•	 Sukzessions- und Pflegeflächen (im westlichen Randbereich) 

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

•	 Das nächst gelegene flächige FFH- und Vogelschutzgebiet 6508-301 
„Naturschutzgroßvorhaben ILL“ befindet sich in 1000 m westlicher Entfernung.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate

•	 Der zur Stadt Ottweiler gehörende Teilbereich der Bauleitpläne befindet sich 
innerhalb des Landschaftsschutzgebiets „L-4-03-01 Ottweiler-Mainzweiler“, eine 
Ausgleiderung aus dem Landschaftsschutzgebiet wird beantragt

•	 Der zur Stadt St. Wendel liegende Teilraum des Geltungsbereichs der Bauleitpläne 
liegt innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück

Naturpark •	 Geltungsbereich liegt teilweise im Naturpark Saar-Hunsrück; kein Ausschlusskrite-
rium

Naturdenkmäler / archäologisch bedeu-
tende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete 
Gebiete

•	 nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Geschützter unzerschnittener Raum nach 
§ 6 Abs. 1 SNG

•	 Ebenso wenig liegt das Vorhabengebiet innerhalb eines nach § 6 Abs. 1 des Saar-
ländischen Naturschutzgesetzes geschützten unzerschnittenen Raumes.
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Kriterium Beschreibung

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere 
und Pflanzen

•	 Der allgemeine Artenschutz gemäß § 39 BNatSchG gilt für alle wild lebenden Tiere 
und Pflanzen. So ist es unter anderem verboten, wild lebende Pflanzen- und Tierarten 
ohne vernünftigen Grund ihrem Standort zu entnehmen, sie zu schädigen, zu fangen, 
zu töten oder ihre Lebensstätten ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören. 

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe 
Umweltbericht

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler sowie der Flächennutzungsplan der Kreis-
stadt St. Wendel stellte den Geltungsbereich als Fläche für die Landwirtschaft dar. Zudem 
wird der Teilbereich Ottweiler als sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft dargestellt. Der Teilbereich St. Wendel 
stellt zusätzlich noch eine Umgrenzung von Schutzgebieten dar. Der vorliegende Bebau-
ungsplan widerspricht somit dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Be-
bauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Der geplante Solarpark 
ist somit nicht realisierbar. Aus diesem Grund wird für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans der Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler sowie der Flächennutzungsplan 
der Kreisstadt St. Wendel im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.

Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB nicht erfüllt; parallele Teiländerung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des Geltungsbereiches (rote Balkenlinie);

Bestand FNP Ottweiler

Teiländerung FNP Ottweiler
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Kriterium Beschreibung

Bestand FNP St. Wendel

Teiländerung FNP St. Wendel
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung - 
Sonstiges Sondergebiet „Agri-
photovoltaik-Freiflächenanlage/ 
Solarpark“

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  11 
Abs. 2 BauNVO

Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO ist ein solches 
Gebiet als Sonstiges Sondergebiete festzu-
setzen, das sich von den Baugebieten nach 
den §§ 2 bis 10 BauNVO wesentlich unter-
scheidet. Gemäß Abs.  2 ist deren Zweck
bestimmung und die Art der Nutzung fest-
zusetzen.

Der Großteil des Plangebietes soll, wie bis-
her, in erster Linie landwirtschaftlich ge-
nutzt werden. Ziel der vorliegenden Pla-

nung ist, die Nutzung mit einer Agri-Photo-
voltaik-Anlage planungsrechtlich vorzube-
reiten. Deshalb sind Nebennutzungen in 
Form von Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie (Agri-Photo-
voltaikanlage) zulässig.

Um auch künftig eine landwirtschaftliche 
Nutzbarkeit sicherzustellen wird die Errich-
tung auf bodennahe Agri-Photovoltaik-Frei-
flächenanlage beschränkt, die den Anfor-
derungen der DIN SPEC 91434 für Anla-
gen der Kategorie  2 (bodennahe Aufstän-
derung) mit einer Bewirtschaftung zwischen 
den Agri-PV-Anlagenreihen entspricht. 

Die Ausrichtung und Abstände zwischen 
den Modulreihen sind nicht in der DIN 
SPEC 91434 festgelegt. Diese müssen al-
lerdings entsprechend der Lichtverfügbar-

keit und -homogenität geplant und ausge-
richtet werden. Die Abstände sollen so ge-
wählt werden, dass der techno-ökologische 
Synergieeffekt durch Beschattung und die 
Lichthomogenität möglichst hoch ist und 
negative Auswirkungen auf das Pflanzen-
wachstum vermieden werden. Daher ist da-
von auszugehen, dass in Mainzweiler ein 
Modulreihenabstand von mindestens ca. 
10 m erforderlich ist.

Weiterhin wurde die Zulässigkeit von An-
lagen festgesetzt, die erforderlich sind, um 
die angestrebte Nebennutzung zu realisie-
ren.

Zur internen Erschließung des Sonstigen 
Sondergebietes „Agriphotovoltaik-Freiflä-
chenanlage / Solarpark“ sind Zuwegungen 
zulässig. Vorrichtungen zur Entwässerung 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes; ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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ermöglichen einen schadlosen Abfluss bzw. 
die Versickerung von Wasser. 

Die Errichtung von Zäunen und Über
wachungskameras dient dem Schutz der 
Anlage vor Vandalismus und Diebstahl.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. §  9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB i.V.m. §  18 
BauNVO

Die Festsetzung der maximalen Höhe bau-
licher Anlagen dient der Verhinderung 
einer Höhenentwicklung über das unbe-
dingt nötige Maß hinaus und sorgt somit 
für ein möglichst harmonisches Einfügen 
in das Landschaftsbild. Innerhalb der zuläs-
sigen Höhe können alle technischen Mög-
lichkeiten für eine möglichst optimierte 
Photovoltaiknutzung ergriffen werden.

Grundflächenzahl und maximal 
versiegelbare Grundfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19 
BauNVO

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter überbaute Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche zu-
lässig ist.

Die Bemessungsobergrenze für die bauliche 
Nutzung liegt in sonstigen Sondergebieten 
bei einer Grundflächenzahl von 0,8.

Es ist jedoch eine Grundflächenzahl von 0,1 
für die projizierte überbaubare Fläche aus-
reichend, um die Belegungsdichte der Mo-
dulreihen zu regeln. Zusätzlich wird festge-
setzt, dass die Bodenversiegelung (Funda-
mente / Rammpfosten der Untergestelle, 
Wechselrichter, Speicher, Transformatoren, 
Speicher, Übergabestation und Zaunpfos-
ten) maximal 5.000 m2 erreichen darf. Diese 
Flächenangabe ist Grundlage der Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die Festsetzung der Baugrenzen erlaubt 
die Errichtung der Freiflächen-Photovolta-
ik-Anlage an den vorgesehenen Stellen. Die 
Baufenster sind ausreichend groß dimensio-
niert, um alle zur Errichtung und zum Be-
trieb der Freiflächen-Photovoltaik-Anla-
ge notwendigen Nebenanlagen und Funk-
tionen anzulegen. Somit ist eine maxima-
le Ausnutzung der Flächen im Plangebiet 
möglich.

Aus Erschließungsgründen, einerseits wäh-
rend der Bauzeit aber auch während des 
Betriebes der Anlage, können Zuwegungen 
innerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen angelegt werden, um einen gere-
gelten Betriebsablauf inklusive Wartung 
und Pflege der Photovoltaik-Anlage zu ge-
währleisten.

Zur Ableitung von nicht versickertem Nie-
derschlagswasser können entsprechende 
Einrichtungen zur Entwässerung samt erfor-
derlichem Zubehör gebaut werden.

Flächen für Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Im gesamten Sondergebiet sind Flächen für 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
innerhalb und außerhalb der überbaubaren 
Flächen zulässig, um eine hohe Flexibilität 
zu gewährleisten und eine gesondert Fläche 
festsetzen zu müssen. 

Flächen, die von der Bebauung 
freizuhalten bzw. nur einge-
schränkt bebaubar sind; hier: 
Bauverbotszone (20m/15m) 
sowie Mindestabstand (15m) 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Durch den Geltungsbereich führt die Lan-
desstraße 292 (L 292). Zusätzlich führt 
am nördlichen Rand die L 130 direkt am 
Plangebiet vorbei. Aus diesem Grund gel-
ten die gesetzlichen Vorgaben des LStrG 
für das Planvorhaben. Mit der getroffenen 
Festsetzung wird gewährleistet, dass keine 
negativen Auswirkungen auf die Verkehrs-
sicherheit der L 292 und L 130 durch das 
Planvorhaben zu erwarten sind. 

Straßenverkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Verlauf der L 292 wird nachrichtlich in 
den Bebauungsplan übernommen und als 
Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Bereiche, die mit einer Heckenpflanzung 
aus Sichtschutzgründen belegt werden, 
werden als private Grünfläche festgesetzt. 

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur, Boden und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Zum Schutz der Vogelbruten, insbesondere 
der Feldlerche, wird gewährleistet, falls der 
allgemeine Baubetrieb zwischen 1.3. und 
30.7. durchgeführt werden sollte, dass ge-
eignete Maßnahmen durchgeführt werden, 
die eine Brutansiedlung von Vogelarten 
(hier Feldlerche) innerhalb des Baufeldes 
zu vermeiden helfen. Im Bereich von Acker- 
und Grünlandflächen werden daher diejeni-
gen Bereiche (einschließlich einer Pufferzo-
ne von 5 m), in denen Arbeiten zu einem 
früheren Zeitpunkt geplant sind, ab Mitte 
März bis zum Baubeginn, maximal bis Mit-
te August in regelmäßigen Abständen von 
max. 3 Wochen gemulcht.

M3: Für das nicht versiegelte und nicht teil-
versiegelte Agri-PV-Anlagegelände wird 
die Entwicklung einer Acker- und Extensiv-
grünlandnutzung festgesetzt. Im Bereich 
der Ackernutzung können alle Feldfrüch-
te bis auf Mais angebaut werden. Die Nut-
zung als Extensivgrünland bedeutet, dass 
kein Umbruch des Grünlands erlaubt ist, 
dass weder Biozide noch Dünger eingesetzt 
und die Wiesen 2-mal/a ab Mitte Juni (1. 
Schnitt) und Ende Juli (2. Schnitt) gemäht 
und das Mahdgut einer land- oder energie-
wirtschaftlichen Nutzung zugeführt. 

M4: Die zu errichtende Einzäunung wird so 
vorgenommen, dass die Zaununterkante 15 
cm zur Geländeoberfläche aufweist und da-
mit für Klein- und Mittelsäuger durchlässig 
ist.

Mit den genannten Maßnahmen wird der 
naturschutzfachlich zu erbringende Aus-
gleich erbracht.
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Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

M2: Entlang der L130 und L 292 ist als Sicht-
schutzpflanzung eine naturraumtypische 
Hecke mit einer maximalen Höhe von 4m, 
unter Einhaltung der erforderlichen Sicht-
schutzlängen zu pflanzen. Die zu pflanzen-
de Hecke ist drei- bis vierreihig anzulegen 
und mit Baum- (Heister 120-150 cm) und 
Straucharten (3 Triebe > 80 cm) gemäß der 
Pflanzliste zu bepflanzen Die Pflanzen ent-
stammen der Pflanzregion 4 Westdeutsches 
Bergland und Oberrheingraben. Die Pflanz-
abstände betragen 1 m in der Reihen sowie 
1,5 m zwischen den Reihen bei den Sträu-
chern und 1,5 m x 1,5 m bei den Heistern.

Dies dient einerseits zur Eingrünung des 
Plangebietes und zum Sichtschutz, anderer-
seits wird dadurch der naturschutzfachlich 
zu erbringende Ausgleich geleistet. 

Entlang der L 292 kann die Heckenpflan-
zung durch drei Zufahrten mit einer Breite 
von max. 10,0 m unterbrochen werden. Da-
mit wird die notwendige Zugänglichkeit der 
Fläche gewährleistet. 

Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b  BauGB

Die innerhalb des Geltungsbereiches liegen-
den Hecken und Einzelbäume werden zum 
Erhalt festgesetzt.

Rückbauverpflichtung und 
Folgenutzung

Gem. § 9 Abs. 2 BauGB

Die innerhalb des Sonstigen Sondergebietes 
festgesetzten Nutzungen sind nur so lan-
ge zulässig, wie die Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage betrieben wird. Nach 
Betriebsende sind diese einschließlich al-
ler Nebeneinrichtungen und Fundamen-
te innerhalb eines Zeitraums von zwei Jah-
ren zurückzubauen. Als Folgenutzung wird 
eine Landwirtschaftsfläche festgesetzt. Al-
ternativ kann die Rückbauverpflichtung in 
einem städtebaulichen Vertrag festgeschrie-
ben werden.  

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(analog § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können analog § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der Saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Die Einzäunung der Agri-Photovoltaik-
Freiflächenanlage dient dem Schutz vor 
Sachbeschädigung und Diebstahl. Die 
Bauvorschrift ist so ausgestaltet, dass die 
Einzäunung nach Möglichkeit keine Barrie-
re für Klein- und Mittelsäuger darstellt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen Le-
bensgrundlagen (im Sinne des §  1 Abs.  6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan mit eingestellt.

Grundsätzlich ist hierbei zu beachten, dass 
in § 2 des EEG 2023 der Errichtung von An-
lagen zur Produktion erneuerbarer Ener-
gien, wie folgt Vorrang eingeräumt wird:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen sowie den dazugehörigen Nebenan- 
lagen liegen im überragenden öffentlichen 
Interesse und dienen der öffentlichen Si-
cherheit. Bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzufüh-
renden Schutzgüterabwägungen einge-
bracht werden.“

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeits- 
bevölkerung

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass das Wohn- und Arbeits-
feld so entwickelt werden soll, dass Beein-
trächtigungen vom Planungsgebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Planungsgebiet vermieden werden. Dies 
kann erreicht werden, indem unvereinbare 
Nutzungen voneinander getrennt werden.

Eine kritische Immissionssituation gem. 
den „Hinweisen zur Messung, Beurteilung 
und Minderung von Lichtimmissionen“ 
der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz besteht, wenn der 
Immissionsort weniger als 100 m in westli-
cher oder östlicher Lage entfernt ist.

Bei der dichtesten Wohnnutzung handelt 
es sich südwestlich um den Sandhof, wel-
cher sich jedoch als Verpächter willentlich 
den seitlich installierten Modulen aussetzt. 
Etwa 325 m östlich befindet sich noch ein 
weitere Landwirtschaftlicher Betrieb. Der 
Siedlungskörper von Mainzweiler befindet 
sich ca. 750m südlich. Aufgrund der großen 
Entfernung liegt dieser unter Berücksichti-
gung der von einem Solarpark ausgehen-
den Wirkfaktoren außerhalb des relevanten 
Einwirkungsbereiches. Alle anderen Wohn-
nutzungen liegen in deutlich größeren Ent-
fernungen. 

Nachteilige Beeinträchtigungen durch 
Blendwirkungen sind nach diesen Kriterien 
somit nicht zu erwarten.

Grundsätzlich sind Agri-Photovoltaikan-
lagen emissionsarm und verursachen be-
triebsbedingt kaum Lärmbelastungen. Die 
baubedingten Lärmemissionen werden auf-
grund der Bauart von Solarparks zeitlich 
sehr begrenzt sein, so dass diese ohne grö-
ßere Relevanz sind. 

Ebenso wenig geht von PV-Freiflächen-
anlagen ein Unfall- oder Katastrophenri-
siko aus, da solche Anlagen keine gefähr-
denden Stoffe beinhalten. Hinsichtlich des 
Brandschutzes sind entsprechende Schutz-
konzepte zu entwickeln. Davon unabhän-
gig sind aufgrund der großen Entfernung zu 
den nächsten Siedlungen bei Bränden kei-
ne Auswirkungen auf den Menschen zu er-
warten.

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Insgesamt sind keine erheblichen negativen 
Umweltauswirkungen auf den Menschen zu 
erwarten. Im Gegenteil wird durch den Be-
trieb der bifacialen Agri-Photovoltaikanla-
ge elektrische Energie ohne die Freisetzung 
von Kohlendioxid erzeugt, was sich positiv 
auf die menschliche Gesundheit auswirkt.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes 
kommt somit der Forderung, dass die Be-
völkerung bei der Wahrung der Grundbe-
dürfnisse gesunde und sichere Wohn- und 
Arbeitsbedingungen vorfindet, im vollem 
Umfang nach.

Die vorgesehene Nutzung des Plangebietes 
durch die Errichtung einer Photovoltaik-
-Anlage wird darüber hinaus keinen Publi-
kumsverkehr hervorrufen, sodass hierdurch 
potenziell hervorgerufene nachteilige Aus-
wirkungen ausbleiben.

Auswirkungen auf die Erholungs-
funktion

Die natur- bzw. landschaftsgebundene Er-
holung kann durch Agri-Photovoltaikan-
lagen als technische und eingezäunte An-
lage verändert werden. Dies kann entweder 
infolge einer Verringerung von Flächen mit 
landschaftsbezogener Erholungsnutzung 
ausgelöst werden oder durch eine erheb-
liche negative Veränderung der Erholungs-
eignung und -qualität benachbarter Erho-
lungsflächen.

Aufgrund der strukturellen Ausprägung 
als landwirtschaftlich genutztes Offenland 
ohne besondere Erlebnisqualität hat das 
Plangebiet für die Erholungsnutzung nur 
eine geringe Bedeutung. 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Um speziell ausgewiesene und entspre-
chend ausgestattete Wanderwege oder 
landschaftsbezogene Erholungsgebie-
te mit erholungsspezifischen Infrastruktu-
ren wie Wanderhütten, Einkehrmöglichkei-
ten, touristische Aussichtspunkten, speziel-
len Ausflugszielen, etc. handelt es sich bei 
dem im Einwirkungsbereich des geplanten 
Solarparks liegenden Flächen nicht. 

Insgesamt ist die Bedeutung des betroffe-
nen Gebietes für die Erholung gering. Ein 
erhöhtes Konfliktpotenzial bezüglich der Er-
holungsnutzung besteht nicht.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Aufgrund der breiten Abstände zwischen 
den installierten Modulen, der geringen Be-
deutung des betroffenen Landschaftsrau-
mes für das Landschaftsbild und die land-
schaftsbezogene Erholung sowie der aus-
reichend großen Entfernung zu sensiblen 
Nutzungen wird die Beeinträchtigungsin-
tensität der Auswirkungen stark vermin-
dert. Es besteht am geplanten Anlagen-
Standort insgesamt ein geringes Konflikt-
potenzial gegenüber Landschaftsbildbeein-
trächtigungen.

Nach Aufgabe der Nutzung der PV-Anlage 
wird diese zudem vollständig zurückgebaut.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Es lassen sich keine artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände erkennen, die dem Vor-
haben grundsätzlich entgegenstehen.

Hinweise auf das Vorkommen von ökolo-
gisch hochwertigen Tier- und Pflanzenar-
ten, deren Vorkommen der Errichtung einer 
Agri-Photovoltaikanlage entgegenstehen 
könnte, liegen insgesamt nicht vor.

Die konkreten artenschutzrechtliche Be-
lange mit einer abschließenden Bewertung 
und Darlegung potenziell einzuhaltender 
Schutzanforderungen gem. § 44 BNatSchG 
werden nach Vorlage des Umweltberichtes 
ergänzt.

Die Eingriffe in Natur und Landschaft sind 
kompensierbar. Die erforderlicher Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen wer-
den innerhalb des Plangebietes formuliert. 
Die Maßnahmen können nach den Erkennt-
nissen der Biotoptypenkartierung im Früh-
jahr noch ergänzt werden. Vorläufig kann 
davon ausgegangen werden, dass vorha-

benbedingt bei Umsetzung der genann-
ten Maßnahmen keine naturschutzfach-
lich hochwertigen Lebensräume betroffen 
sind und gliedernde Landschaftselemen-
te erhalten bleiben. Das Plangebiet stellt 
im Vergleich zur unmittelbar angrenzen-
den Umgebung (u.a. Legbachtal) einen na-
turschutzfachlich geringwertigeren Teilraum 
dar. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Bodenschutzes

Geologische Veränderungen gehen von 
einer PV-Freiflächenanlage nicht aus. Er-
hebliche Beeinträchtigungen können daher 
ausgeschlossen werden.

Im Zuge des Vorhabens kommt es - auf die 
Gesamtfläche bezogen - faktisch nur zu 
einer geringfügigen Versiegelung des Bo-
dens. Die Versiegelungen beschränken sich 
auf die Verankerungen für die Modulhalte-
rungen (Fundamente oder Rammpfosten) 
sowie ggf. den Bau von Betriebsgebäuden 
(z.B. Trafogebäude, Speicher und Zentral-
wechselrichter) und Erschließungsanlagen 
(z.B. Wege, Bedarfsparkplätze,...), d.h. tre-
ten lediglich punktuell auf. Auf dem weitaus 
größten Teil des Plangebietes bleiben sämt-
liche Bodenfunktionen erhalten. Aufgrund 
der vorhandenen Feldwirtschaftswege und 
Landstraßen im direkten Umfeld sind kei-
ne zusätzlichen externen Erschließungs-
maßnahmen notwendig. Im Allgemeinen 
wird das Schutzgut Boden bei Agri-Photo-
voltaikanlagen nur geringfügig beeinträch-
tigt. Zudem handelt es sich um eine ledig-
lich temporäre Bodeninanspruchnahme, 
da nach der Aufgabe der Solarnutzung ein 
kompletter Rückbau der Versiegelungen er-
folgen wird.

Die Beeinträchtigungen des Bodens sind 
insgesamt als von geringer Wirkintensität 
und als ökologisch unerheblich zu bewer-
ten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und des Schutz-
gutes Wasser

Die Betroffenheit und damit eine Beein-
trächtigung von Oberflächengewässern 
kann ausgeschlossen werden, da sich kei-
ne natürlichen Fließ- oder Stillgewässer im 
direkten Einwirkungsbereich des Vorhabens 
befinden. 

Die geringfügige Verringerung der für die 
Infiltration von Regenwasser vorhande-
nen Fläche infolge der kleinflächigen Ver-
siegelungen ist weder für den Oberflächen-

abfluss noch die Grundwasserneubildung 
von Bedeutung. Anfallendes Regenwasser 
wird vor Ort vollständig und ungehindert 
im Boden versickert, der Boden bleibt weit-
gehend unverändert erhalten, daher wird 
dessen Versickerungsfähigkeit nicht verän-
dert, die bleibt Grundwasserneubildungsra-
te trotz punktueller Versiegelungen und der 
Überdeckung mit Modulen im Vergleich zur 
Ausgangssituation gleich. Eine Reduzierung 
der Grundwasserneubildung und damit 
eine quantitative Veränderung des Grund-
wassers sind demzufolge nicht zu erwar-
ten. Zu größeren Tiefbaumaßnahmen, die 
eine Grundwasserabsenkung verursachten 
könnten, oder zu Gründungen in einem Be-
reich mit hoch anstehendem Grundwasser 
wird es nicht kommen. Dadurch verursach-
te Beeinträchtigungen sind daher ebenfalls 
nicht zu befürchten.

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken. Den umliegenden Anliegern wird 
folglich kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. In-
sofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden

Mit relevanten Auswirkungen auf die Be-
lange des Hochwasserschutzes und des 
Schutzgutes Wasser ist insgesamt nicht zu 
rechnen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft

Bei den Flächen, die für die Errichtung der 
bifacialen Agri-Photovoltaikanlage vorgese-
hen ist, handelt es sich um landwirtschaftli-
che Nutzflächen. 

Die von der Planung betroffenen Eigentü-
mer stellen ihre Flächen einvernehmlich 
und im eigenen Interesse für die Errichtung 
eines Solarparks zur Verfügung. Solarparks 
leisten einen Beitrag zur Erreichung der 
Energiewende im Sinne einer dezentra-
len Produktion erneuerbarer Energien und 
dient somit dem Allgemeinwohl. Die Land-
wirte sind durch die temporäre Umnutzung 
von Teilen ihrer Produktionsflächen nicht in 
ihrer Existenz gefährdet. Vielmehr ist mit 
dem Bewirtschafter ein praktikables, land-
wirtschaftliches Nutzungskonzept abge-
stimmt.
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Eine landwirtschaftliche Nutzung der Flä-
chen (Beweidung und Mahd) ist trotz der 
Umsetzung des Planvorhabens möglich, zu-
dem profitiert der bewirtschaftende Eigen-
tümer durch den doppelten Ertrag aus land-
wirtschaftlicher und energiewirtschaftli-
cher Nutzung - was die wirtschaftliche Re-
silienz des Sandhofs stärkt. Das Plangebiet 
soll nach Realisierung der bifacialen Ag-
ri-Photovoltaikanlage weiterhin landwirt-
schaftlich genutzt werden.

Darüber hinaus wurde eine Rückbauver-
pflichtung und Folgenutzung „Landwirt-
schaft“ per Festsetzung in den Bebauungs-
plan mit aufgenommen. Somit ist gewähr-
leistet, dass die überplanten Flächen nach 
Beendigung der photovoltaischen Nutzung 
wieder für die Landwirtschaft zur Verfügung 
stehen können.

Gemäß der Verordnung zur Errichtung von 
Photovoltaik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, 
vom 27. November 2018, geändert durch 
Verordnung vom 13.03.2021 (Amtsbl. I S. 
859), soll im Rahmen der Energiewende der 
Anteil der Photovoltaik an der Bruttostrom-
erzeugung im Saarland erhöht werden, um 
die Umstellung der Energieversorgung auf 
erneuerbare Energien weiter voranzubrin-
gen. Dies ist nur unter der Zuhilfenahme 
landwirtschaftlicher Flächen möglich.

Zudem wird in § 2 des EEG 2023 der Er-
richtung von Anlagen zur Produktion 
erneuerbarer Energien, wie folgt Vorrang 
eingeräumt:

„Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
liegen im überragenden öffentlichen Inte-
resse und dienen der öffentlichen Sicher-
heit. Bis die Stromerzeugung im Bundes-
gebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sol-
len die erneuerbaren Energien als vorran-
giger Belang in die jeweils durchzuführen-
den Schutzgüterabwägungen eingebracht 
werden.“

Aus den genannten Gründen und aufgrund 
der besonderen Bedeutung der Nutzung re-
generativer Energien ist die Inanspruchnah-
me dieser landwirtschaftlichen Nutzflächen 
vertretbar.

Die Belange der Forstwirtschaft sind durch 
die Planung nicht direkt betroffen. 

Auswirkungen auf die Belange der 
Versorgung, insbesondere mit Ener-
gie

Es sind keine negativen Auswirkungen auf 
die Belange der Versorgung bekannt. Die 
mit der bifacialen Agri-Photovoltaikanla-
ge gewonnene Energie wird in das örtliche 
Stromnetz eingespeist. Ein Wasseranschluss 
ist nicht erforderlich und entsprechend nicht 
vorhanden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Die Erschließung der Fläche ist über die bei-
den Landstraßen gesichert.

Ein erhöhtes Park- oder Verkehrsaufkom-
men kann ausgeschlossen werden, da 
durch die Art der Nutzung kein Kunden-, 
Liefer- oder Publikumsverkehr entsteht. Das 
kaum als solches zu bezeichnende „Ver-
kehrsaufkommen“ beschränkt sich auf ein-
zelne wenige Fahrten pro Jahr zur Kontrol-
le bzw. Instandhaltung der bifacialen Agri-
Photovoltaikanlage.

Negative Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit durch die Freiflächen-Photovoltaik-
Anlage sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der geplanten 
bifacialen Agri-Photovoltaikanlage kön-
nen durch die Überbauung mit PV-Modu-
len lokalklimatische Veränderungen auftre-
ten, da zum einen tagsüber unter den Mo-
dulreihen durch die Überdeckungs- und Be-
schattungseffekte niedrigere Temperaturen 
auftreten und zum anderen in den Nacht-
stunden infolge der Verhinderung der Ab-
strahlung durch die überdeckenden Modul-
tischen eine verminderte Kaltluftproduktion 
erfolgt. Durch die seitliche Installation der 
Module verändern sich die Verschattungsef-
fekte jedoch im Tagesverlauf stark.

Der Einwirkungsbereich ist auf den unmit-
telbaren Eingriffsbereich beschränkt. Die 
Wirkintensität ist aufgrund der betroffe-
nen Flächengröße als gering zu bezeichnen. 
Großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind nicht zu erwarten.

Beeinträchtigungen durch entstehende Be-
lastungen der Luft (Kfz-Verkehr zu Instand-
haltungszwecken) können aufgrund des 
sehr geringen Ausmaßes als vernachlässig-
bar eingestuft werden. Entsprechend kann 
eine erhebliche Verschlechterung der lufthy-

gienischen Situation ausgeschlossen wer-
den.

Bei dem Vorhaben handelt es sich um 
ein Projekt zur regenerativen Energiege-
winnung. Der Ausbau der Nutzung sola-
rer Strahlungsenergie entspricht dem bun-
despolitischen Ziel zur Gestaltung des Kli-
mawandels durch Verringerung des CO2-
Ausstoßes in Prozessen der Energieerzeu-
gung sowie dem Klimaschutzgesetz des 
Saarlandes.

Auswirkungen auf die Belange des 
Denkmalschutzes

Sach- und Kulturgüter, insbesondere Bau- 
oder Bodendenkmäler, Grabungsschutz-
gebiete oder kulturhistorisch bedeutsame 
Landschaftselemente sind im Plangebiet 
auf der Grundlage der vorhandenen Geo-
fachdaten nicht bekannt. Ein spezielles 
Konfliktpotenzial ist nach aktuellem Kennt-
nisstand nicht erkennbar. 

Auswirkungen auf private Belange

Negative Auswirkungen der Planung auf 
private Belange sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
mit eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

•	 Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gewinnung von rege-
nerativer Energie

•	 Gewährleistung der landwirtschaftli-
chen Weiterbewirtschaftung durch seit-
liche Installation der bifacialen Agri-
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Photovoltaikanlage mit großzügigen 
Abständen zwischen den Modulen

•	 Doppelte Nutzung der Flächen, Steige-
rung der Landnutzungsrate

•	 Zusatzeinkommen für den bewirtschaf-
tenden Landwirt

•	 Taubildung und Erosionsminderung 
durch die Module

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Erholungsfunktion

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Orts- und Landschafts
bildes

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen negativen Auswirkungen 
auf die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Bodenschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes und 
des Schutzgutes Wasser

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Forstwirtschaft

•	 Geringer Erschließungsaufwand: ledig-
lich interne Erschließung und Anschluss 
an Stromnetz erforderlich

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 Nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
negativen Auswirkungen auf die Belan-
ge des Denkmalschutzes

•	 Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Zwar wird durch die Errichtung der bifacia-
len Agri-Photovoltaikanlage die Nutzbarkeit 
der landwirtschaftliche Produktionsflächen 
temporär eingeschränkt; allerdings können 
die betroffenen Flächen aufgrund der Lü-
cken zwischen der Aufständerung der Mo-
dule weiterhin landwirtschaftlich genutzt 
werden.

Aus Sicht der Stadt überwiegen der 
Klimaschutz und der Ausbau erneuerbarer 
Energien, welche dem Wohl der Allgemein-
heit dienen, als Belange des öffentlichen In-
teresses. Landwirtschaftliche Betriebe sind 
nicht existenziell betroffen.

Darüber hinaus sind keine Argumente be-
kannt, die gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplanes sprechen.


